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Verpflichtung auf das Datengeheimnis 

nach § 53 BDSG i.V.m. der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
das Fernmeldegeheimnis nach § 88 Telekommunikationsgesetz (TKG) 

sowie zur Geheimhaltung 
 
Aufgrund Ihrer Tätigkeit in der AKF gGmbH und der Ihnen in diesem Zusammenhang zugewiesenen Aufgaben ist 
es möglich, dass Sie mit personenbezogenen Daten arbeiten oder in Berührung kommen. Deshalb ist es 
erforderlich, dass wir Sie zur Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen verpflichten:  
 

Datengeheimnis  
Für Sie gilt das so genannte Datengeheimnis nach § 53 BDSG i.V.m. der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). Danach ist es Ihnen untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben (= beschaffen), zu 
verarbeiten (= Speichern, Verändern, Über-mitteln, Sperren und Löschen) oder zu nutzen (= verwenden). Unter 
personenbezogenen Daten versteht der Gesetzgeber Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Dies sind zum Beispiel Name, Anschrift, E-Mail-Adresse 
oder Kontoverbindung.  
Das Datengeheimnis gilt nicht nur während Ihrer Beschäftigung für unsere Einrichtung. Auch nach Beendigung der 
Tätigkeit gilt es fort. Ein Verstoß gegen das Datengeheimnis kann verfolgt werden. Zusätzlich können sich für Sie 
arbeitsrechtliche Konsequenzen ergeben bis hin zur fristlosen Kündigung. Auch Schadensersatzansprüche können 
gegebenenfalls Ihnen gegenüber geltend ge-macht werden.  
 

Fernmeldegeheimnis  
Sofern Sie an der Erbringung von Telekommunikationsdiensten (Telefon, Fax, Mobilfunk, E-Mail) mitwirken, kann 
für Sie zusätzlich das so genannte Fernmeldegeheimnis (§ 88 Telekommunikationsgesetz) gelten. Danach dürfen 
Sie sich unberechtigt weder vom Inhalt einer Telekommunikation noch deren näheren Umstände Kenntnis 
verschaffen oder an andere weitergeben. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung kann strafrechtlich verfolgt werden 
und gemäß § 206 Strafgesetzbuch eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren nach sich     ziehen. 
Ebenfalls können arbeitsrechtliche Konsequenzen auf Sie zukommen.  
 

Geheimhaltung  
Im Rahmen Ihrer Tätigkeit erhalten Sie gegebenenfalls Kenntnis von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen.  Diese 
sind im Interesse unserer Einrichtung besonders schützenswert. Es ist Ihnen daher untersagt, sich über das im 
Rahmen Ihrer Aufgaben erforderliche Maß hinaus Kenntnis von solchen Informationen zu verschaffen. Darüber 
hinaus ist es Ihnen verboten, solche Informationen an Unberechtigte weiterzugeben. Des Weiteren ist die unbefugte 
Verwertung, sei es zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz, von Vorlagen oder Vorschriften jeglicher Art, 
insbesondere Verfahrensanweisungen, Vorlagen, Zeichnungen, Modelle, Schablonen, etc. unzulässig.  
Hierbei ist es unerheblich in welcher Form und auf welche Weise dies geschieht. Bei Verstößen können Sie sich 
unter Umständen gemäß § 17 oder § 18 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb strafbar machen. Dies 
kann eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren nach sich ziehen. Ebenso können arbeitsrechtliche 
Konsequenzen bzw. Schadensersatzforderungen auf Sie zukommen.  
Sollten Sie nach anderen Bestimmungen zur Geheimhaltung verpflichtet sein, so bleiben die dort gemachten 
Festlegungen von dieser Verpflichtung unberührt. 
  
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die vorbezeichneten Verpflichtungen. Ich habe diese verstanden und 
werde mich an diese halten. Dies gilt insbesondere auch für die auf den Folgeseiten abgedruckten 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.  
Ein Exemplar dieser Verpflichtung wurde mir ausgehändigt. 
 
 
Freiburg, den    Unterschrift 
 
Freiburg, den     Unterschrift Erziehungsberechtigte 
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Auszug aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
 

§ 53 Datengeheimnis  

Mit Datenverarbeitung befasste Personen dürfen personenbezogene Daten nicht 
unbefugt verarbeiten (Datengeheimnis). Sie sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit 
auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach 
der Beendigung ihrer Tätigkeit fort.  
 

Auszug aus dem Telekommunikationsgesetz (TKG) 
 

§ 88 Fernmeldegeheimnis  

(1) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und 
ihre näheren Umstände, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem 
Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis 
erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche.  
(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist jeder Diensteanbieter verpflichtet. 
Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch 
die sie begründet worden ist.  
(3) Den nach Absatz 2 Verpflichteten ist es untersagt, sich oder anderen über das 
für die geschäftsmäßige Erbringung der Telekommunikationsdienste einschließlich 
des Schutzes ihrer technischen Systeme erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom 
Inhalt oder den näheren Umständen der Telekommunikation zu verschaffen. Sie 
dürfen Kenntnisse über Tatsachen, die dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, nur 
für den in Satz 1 genannten Zweck verwenden. Eine Verwendung dieser Kenntnisse 
für andere Zwecke, insbesondere die Weitergabe an andere, ist nur zulässig, soweit 
dieses Gesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift dies vorsieht und sich dabei 
ausdrücklich auf Telekommunikationsvorgänge bezieht. Die Anzeigepflicht nach § 
138 des Strafgesetzbuches hat Vorrang.  
 

Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) 
 

§ 202 Verletzung des Briefgeheimnisses  
(1) Wer unbefugt  
1. einen verschlossenen Brief oder ein anderes verschlossenes Schrift-stück, die 
nicht zu seiner Kenntnis bestimmt sind, öffnet oder  
2. sich vom Inhalt eines solchen Schriftstücks ohne Öffnung des Verschlusses unter 
Anwendung technischer Mittel Kenntnis verschafft,  
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat 
nicht in § 206 mit Strafe bedroht ist.  
(2) Ebenso wird bestraft, wer sich unbefugt vom Inhalt eines Schriftstücks, das nicht 
zu seiner Kenntnis bestimmt und durch ein verschlossenes Behältnis gegen 
Kenntnisnahme besonders gesichert ist, Kenntnis verschafft, nach-dem er dazu das 
Behältnis geöffnet hat.  
(3) Einem Schriftstück im Sinne der Absätze 1 und 2 steht eine Abbildung gleich. 
 
§ 202a Ausspähen von Daten  
(1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn 
bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter 
Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch 
oder sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt 
werden.  
 
§ 202b Abfangen von Daten  

Wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln 
nicht für ihn bestimmte Daten (§ 202a Abs. 2) aus einer nichtöffentlichen 
Datenübermittlung oder aus der elektromagnetischen Abstrahlung einer 
Datenverarbeitungsanlage verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit 
schwererer Strafe bedroht ist.  
 
§ 202c Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten  

(1) Wer eine Straftat nach § 202a oder § 202b vorbereitet, indem er  
1. Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten (§ 202a 
Abs. 2) ermöglichen, oder  
2. Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, 
sich oder einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet 
oder sonst zugänglich macht,  
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  
(2) § 149 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.  
 
§ 206 Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses  

(1) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die 
dem Post- oder Fernmeldegeheimnis unterliegen und die ihm als Inhaber oder 
Beschäftigtem eines Unternehmens bekannt geworden sind, das geschäftsmäßig 
Post- oder Telekommunikationsdienste erbringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
(2) Ebenso wird bestraft, wer als Inhaber oder Beschäftigter eines in Absatz 1 
bezeichneten Unternehmens unbefugt  
1. eine Sendung, die einem solchen Unternehmen zur Übermittlung an-vertraut 
worden und verschlossen ist, öffnet oder sich von ihrem Inhalt ohne Öffnung des 
Verschlusses unter Anwendung technischer Mittel Kenntnis verschafft,  
2. eine einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraute Sen-dung 
unterdrückt oder  
3. eine der in Absatz 1 oder in Nummer 1 oder 2 bezeichneten Handlungen gestattet 
oder fördert.  
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Personen, die  
1. Aufgaben der Aufsicht über ein in Absatz 1 bezeichnetes Unternehmen 
wahrnehmen,  
2. von einem solchen Unternehmen oder mit dessen Ermächtigung mit dem 
Erbringen von Post- oder Telekommunikationsdiensten betraut sind oder  
3. mit der Herstellung einer dem Betrieb eines solchen Unternehmens dienenden 
Anlage oder mit Arbeiten daran betraut sind.  
(4) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die 
ihm als außerhalb des Post- oder Telekommunikationsbereichs tätigem Amtsträger 

auf Grund eines befugten oder unbefugten Eingriffs in das Post- oder 
Fernmeldegeheimnis bekannt geworden sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
(5) Dem Postgeheimnis unterliegen die näheren Umstände des Postverkehrs 
bestimmter Personen sowie der Inhalt von Postsendungen. Dem 
Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre 
näheren Umstände, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem 
Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis 
erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche.  
 
§ 303a Datenveränderung  

(1) Wer rechtswidrig Daten (§ 202a Abs. 2) löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht 
oder verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft.  
(2) Der Versuch ist strafbar.  
(3) Für die Vorbereitung einer Straftat nach Absatz 1 gilt § 202c entsprechend.  
 
§ 303b Computersabotage  
(1) Wer eine Datenverarbeitung, die für einen anderen von wesentlicher Bedeutung 
ist, dadurch erheblich stört, dass er  
1. eine Tat nach § 303a Abs. 1 begeht,  
2. Daten (§ 202a Abs. 2) in der Absicht, einem anderen Nachteil zuzufügen, eingibt 
oder übermittelt oder  
3. eine Datenverarbeitungsanlage oder einen Datenträger zerstört, beschädigt, 
unbrauchbar macht, beseitigt oder verändert,  
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
(2) Handelt es sich um eine Datenverarbeitung, die für einen fremden Betrieb, ein 
fremdes Unternehmen oder eine Behörde von wesentlicher Bedeutung ist, ist die 
Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.  
(3) Der Versuch ist strafbar.  
(4) In besonders schweren Fällen des Absatzes 2 ist die Strafe Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel 
vor, wenn der Täter  
1. einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt,  
2. gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fort-gesetzten 
Begehung von Computersabotage verbunden hat,  
3. durch die Tat die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern oder 
Dienstleistungen oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
beeinträchtigt.  
(5) Für die Vorbereitung einer Straftat nach Absatz 1 gilt § 202c entsprechend.  
 

Auszug aus dem Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb (UWG) 
 

§ 17 Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen  
(1) Wer als eine bei einem Unternehmen beschäftigte Person ein Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnis, das ihr im Rahmen des Dienstverhältnisses anvertraut worden 
oder zugänglich geworden ist, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses 
unbefugt an jemand zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines 
Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufügen, 
mitteilt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
(2) Ebenso wird bestraft, wer zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, 
zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens 
Schaden zuzufügen,  
1. sich ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis durch  
a) Anwendung technischer Mittel,  
b) Herstellung einer verkörperten Wiedergabe des Geheimnisses o-der  
c) Wegnahme einer Sache, in der das Geheimnis verkörpert ist, unbefugt verschafft 
oder sichert oder  
2. ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das er durch eine der in Absatz 1 
bezeichneten Mitteilungen oder durch eine eigene oder fremde Handlung nach 
Nummer 1 erlangt oder sich sonst unbefugt verschafft oder gesichert hat, unbefugt 
verwertet oder jemandem mitteilt.  
(3) Der Versuch ist strafbar.  
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder Geldstrafe. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter  
1. gewerbsmäßig handelt,  
2. bei der Mitteilung weiß, dass das Geheimnis im Ausland verwertet wer-den soll, 
oder  
3. eine Verwertung nach Absatz 2 Nr. 2 im Ausland selbst vornimmt.  
(5) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungs-
behörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein 
Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.  
(6) § 5 Nr. 7 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend.  
 
§ 18 Verwertung von Vorlagen  

(1) Wer die ihm im geschäftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vor-schriften 
technischer Art, insbesondere Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Schnitte, 
Rezepte, zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz unbefugt verwertet 
oder jemandem mitteilt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.  
(2) Der Versuch ist strafbar.  
(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungs-
behörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein 
Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.  
(4) § 5 Nummer 7 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 


